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Erwägungen

E. 1
Der Verein A.________ und weitere Beteiligte erhoben am 27. Oktober 2018 Beschwerde
gegen eine Verfügung des Bundesamts für Energie vom 20. September 2018. Das
Bundesverwaltungsgericht forderte die Beschwerdeführer mit Verfügung vom 30. Oktober
2018 zur Verbesserung ihrer Beschwerde innert fünf Tagen sowie zur Leistung eines
Kostenvorschusses von Fr. 3'000.-- bis zum 20. November 2018 auf, ansonsten auf das
Rechtsmittel nicht eingetreten werde. Am 5. November 2018 reichten die
Beschwerdeführer eine Beschwerdeverbesserung ein, worauf sie vom
Bundesverwaltungsgericht mit Verfügung vom 6. November 2018 erneut zur Leistung des
Kostenvorschusses bis zum 20. November 2018 aufgefordert wurden. Der Verein
A.________ erhob am 19. November 2018 Beschwerde in öffentlich-rechtlichen
Angelegenheiten gegen die Verfügung des Bundesverwaltungsgerichts vom 30. Oktober
2018. Da die angefochtene Verfügung der Beschwerde nicht beilag, forderte das
Bundesgericht den Verein A.________ auf, diesen bis am 3. Dezember 2018 einzureichen.
Da die fehlende angefochtene Verfügung nicht eingereicht wurde, trat das Bundesgericht
mit Urteil 1C_619/2018 vom 5. Dezember 2018 auf die Beschwerde nicht ein. Aufgrund
des bundesgerichtlichen Beschwerdeverfahrens gewährte das Bundesverwaltungsgericht
den Beschwerdeführern Fristerstreckung und forderte sie mit Verfügungen vom 22.
November 2018 und 12. Dezember 2018 zur Leistung des Kostenvorschusses bis zum 21.
Dezember 2018 auf, ansonsten auf das Rechtsmittel nicht eingetreten werde. Mit Urteil vom
12. Februar 2019 trat das Bundesverwaltungsgericht auf die Beschwerde nicht ein, da innert
Frist der Kostenvorschuss nicht geleistet wurde.

E. 2
Der Verein A.________ reichte am 18. März 2019 Beschwerde beim
Bundesverwaltungsgericht gegen dessen Urteil vom 12. Februar 2019 ein. Das
Bundesverwaltungsgericht überwies mit Schreiben vom 20. März 2019 die Eingabe
zuständigkeitshalber dem Bundesgericht zur weiteren Behandlung. Das Bundesgericht
verzichtet auf die Einholung von Vernehmlassungen.

E. 3
Nach Art. 42 Abs. 2 BGG ist in der Begründung einer Beschwerde in gedrängter Form
darzulegen, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht verletzt. Die Bestimmungen von
Art. 95 ff. BGG nennen die vor Bundesgericht zulässigen Beschwerdegründe. Hinsichtlich
der Verletzung von Grundrechten gilt der in Art. 106 Abs. 1 BGG verankerte Grundsatz der



Rechtsanwendung von Amtes wegen nicht; insofern besteht eine qualifizierte Rügepflicht (
Art. 106 Abs. 2 BGG ; BGE 136 I 49 E. 1.4.1 S. 53, 65 E. 1.3.1 S. 68 mit Hinweisen). Es
obliegt dem Beschwerdeführer namentlich darzulegen, inwiefern der angefochtene
Entscheid gegen Grundrechte verstossen soll. Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung
seines Anspruchs auf unentgeltliche Rechtspflege ( Art. 29 Abs. 3 BV ). Er legt indessen
nicht dar, dass er im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ein solches Gesuch
gestellt oder das Bundesverwaltungsgericht ein solches Gesuch verfassungswidrig
abgewiesen hätte. Weiter legt er nicht dar, weshalb ihm als juristische Person
ausnahmsweise ein Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege zustehen sollte (vgl. BGE
143 I 328 E. 3). Der Beschwerdeführer vermag nicht aufzuzeigen, inwiefern der
angefochtene Nichteintretensentscheid seinen Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege
verletzen sollte. Aus der Beschwerde ergibt sich im Übrigen nicht, inwiefern das Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts sonstwie rechts- bzw. verfassungswidrig sein sollte. Die
Beschwerde genügt somit den gesetzlichen Formerfordernissen offensichtlich nicht,
weshalb auf sie im vereinfachten Verfahren nach Art. 108 Abs. 1 BGG nicht einzutreten ist.

E. 4
Die Beschwerde erweist sich als von vornherein aussichtslos, weshalb das Gesuch um
unentgeltliche Rechtspflege bereits deshalb abzuweisen ist ( Art. 64 Abs. 1 BGG ). Auf eine
Kostenauflage ist indessen zu verzichten ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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